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Studien- und Prüfungsordnung der Albert-Ludwigs-Universität  
für den Studiengang Master of Education für das Lehramt Gymnasium 

 

Anlage B 

Fachspezifische Bestimmungen 

 

Informatik 

 

§ 1 Studienumfang im Fach Informatik 

Im Fach Informatik sind 17 ECTS-Punkte im Bereich der Fachwissenschaft und 10 ECTS-Punkte im Be-
reich der Fachdidaktik zu erwerben.  

 

§ 2 Unterrichts- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehrveranstaltungen im Fach Informatik werden in deutscher oder englischer Sprache abgehal-
ten. 

(2) Die zugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen können in deutscher oder englischer Sprache 
erbracht werden. 

 

§ 3 Studieninhalte im Bereich der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik 

(1) Im Fach Informatik sind im Bereich der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik Module mit einem 
Leistungsumfang von insgesamt 27 ECTS-Punkten zu absolvieren. Die in den einzelnen Modulen beleg-
baren Lehrveranstaltungen sind im jeweils geltenden Modulhandbuch aufgeführt und näher beschrieben. 

(2) Im Bereich der Fachwissenschaft sind die nachfolgend in Tabelle 1 aufgeführten Module zu absolvie-
ren. In den Modulen Informatik – Vertiefung I und Informatik – Vertiefung II ist jeweils eine Weiterführende 
Vorlesung oder eine Spezialvorlesung zu absolvieren. Die Spezialvorlesungen können als Vorlesung mit 
Übung, Vorlesung mit Seminar oder Vorlesung mit Übung und Seminar angeboten werden; je nach in-
haltlicher Ausgestaltung der einzelnen Spezialvorlesung können darin auch Studienleistungen zu erbrin-
gen sein. Aus dem im Modulhandbuch hierfür vorgesehenen Lehrangebot können nur Lehrveranstaltun-
gen gewählt werden, die nicht bereits im Bachelorstudium absolviert wurden. Im Modul Informatik – Ver-
tiefung II kann statt einer Weiterführenden Vorlesung oder Spezialvorlesung auch ein Praktikum aus dem 
Lehrangebot des Instituts für Informatik für den Masterbereich absolviert werden. Es ist gewährleistet, 
dass die Studierenden im Rahmen des Lehrangebots für die Spezialvorlesungen zwischen den beiden in 
Tabelle 1 hierfür angegebenen Arten von Prüfungsleistungen wählen können. Für das Praktikum und das 
Projekt für Lehramtsstudierende kann die Prüfungsleistung in einer schriftlichen Ausarbeitung, einer 
mündlichen Prüfung, einer mündlichen Präsentation oder einer praktischen Leistung oder in einer Kombi-
nation dieser Prüfungsleistungsarten bestehen; es ist gewährleistet, dass die Studierenden im Rahmen 
des vorgesehenen Lehrangebots jeweils zwischen verschiedenen Prüfungsleistungsarten beziehungs-
weise Kombinationen von Prüfungsleistungsarten wählen können. 

Tabelle 1: Fachwissenschaft (17 ECTS-Punkte) 

Modul 
Lehrveranstaltung 

Art P/WP SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Informatik – Vertiefung I (6 ECTS-Punkte) 

Weiterführende Vorlesung 1 V + Ü WP 4 6 
1, 2  

oder 4 
SL 

PL: Klausur 

Spezialvorlesung 1 V/Ü/S WP 4 6 
1, 2  

oder 4 

SL 
PL: Klausur oder 

mündliche  
Prüfung 
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Informatik – Vertiefung II (6 ECTS-Punkte) 

Weiterführende Vorlesung 2 V + Ü WP 4 6 
1, 2  

oder 4 
SL 

PL: Klausur 

Spezialvorlesung 2 V/Ü/S WP 4 6 
1, 2  

oder 4 

SL 
PL: Klausur oder 

mündliche  
Prüfung 

Praktikum Pr WP 4 6 
1, 2  

oder 4 
SL 

PL: variabel 

Projektarbeit in Informatik (5 ECTS-Punkte) 

Projekt für Lehramtsstudierende Projekt WP  5 3 oder 4 
SL 

PL: variabel 

Abkürzungen in den Tabellen: 
Art = Art der Lehrveranstaltung; P = Pflichtveranstaltung; WP = Wahlpflichtveranstaltung; SWS = vorge-
sehene Semesterwochenstundenzahl; Semester = empfohlenes Fachsemester bei Aufnahme des Studi-
ums zum Wintersemester; Pr = Praktikum; S = Seminar; Ü = Übung; V = Vorlesung; PL = Prüfungslei-
stung; SL = Studienleistung 

(3) Im Bereich der Fachdidaktik sind die nachfolgend in Tabelle 2 aufgeführten Module zu absolvieren.  

Tabelle 2: Fachdidaktik (10 ECTS-Punkte) 

Modul 
Lehrveranstaltung 

Art P/WP SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Prinzipien der Fachdidaktik Informatik (5 ECTS-Punkte) 

Prinzipien der Fachdidaktik  
Informatik 

V + Ü P 4 5 1 PL: Klausur 

Angewandte Fachdidaktik Informatik (5 ECTS-Punkte) 

Forschungsprojekt in angewandter 
Fachdidaktik Informatik 

Projekt P  5 2 oder 3 SL 

 

§ 4 Praktische Prüfungsleistungen 

Praktische Prüfungsleistungen bestehen in der Durchführung von Versuchen und in der Erstellung von 
Software oder Demonstratoren. 

 

§ 5 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 

Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Fach Informatik, die mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet wurden oder als nicht bestanden gelten, können einmal wiederholt werden. Darüber hinaus 
können höchstens zwei nicht bestandene studienbegleitende Prüfungsleistungen, die in einer Klausur 
oder in einer mündlichen Prüfung bestehen, ein zweites Mal wiederholt werden. 

 

§ 6 Masterarbeit 

Die Masterarbeit im Fach Informatik ist in deutscher oder englischer Sprache anzufertigen. 

 

§ 7 Bildung der Abschlussnote für das Fach Informatik 

Die Abschlussnote für das Fach Informatik errechnet sich als das nach ECTS-Punkten gewichtete arith-
metische Mittel der Modulnoten im Bereich der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik. 
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§ 8 Erteilung der Masterurkunde 

Voraussetzung für die Erteilung der Masterurkunde ist neben dem Bestehen der Masterprüfung der 
Nachweis der erfolgreichen Absolvierung von Lehrveranstaltungen im Fach Informatik im Bereich der 
Fachwissenschaft mit einem Leistungsumfang von insgesamt mindestens 75 ECTS-Punkten, die nicht 
zum Curriculum dieses Studiengangs gehören und die nicht der Vermittlung gleichwertiger Kompetenzen 
dienen. 

 

§ 9 Prüfungsausschuss 

Mit Ausnahme des studentischen Mitglieds beträgt die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses 
zwei Jahre. 

 


